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Jahresbericht des ORH Bei der seit 2017 an der Landesanstalt für Land-
wirtschaft eingerichteten Genussakademie wurde 
in vielen Bereichen gegen wesentliche Anforderun-
gen eines ordnungsgemäßen Verwaltungshan-
delns verstoßen. Eine angemessene Kontrolle der 
Tätigkeiten fand nicht statt. Der ORH empfiehlt eine 
grundlegende organisatorische und inhaltliche 
Überprüfung. 

Beschluss des Landtags 
vom 31. Mai 2022 
(Drs. 18/23094 Nr. 2l) 

Die Staatsregierung wird gem. Art. 114 Abs. 3 und 
4 BayHO ersucht, die Genussakademie grundle-
gend inhaltlich und organisatorisch zu überprüfen 
und künftig ein ordnungsgemäßes Verwaltungs-
handeln zu gewährleisten. Dem Landtag ist bis zum 
30.11.2022 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
vom 16. November 2022 
(M1-0755-1/224) 

Eine externe Evaluierung der Genussakademie sei 
in Auftrag gegeben worden, die gezielt auch we-
sentliche Punkte aus den Prüfungsergebnissen 
des ORH näher beleuchte. Die Empfehlungen aus 
dem am 20.09.2022 vorgelegten Evaluationsbe-
richt würden derzeit geprüft bzw. umgesetzt. Aktu-
ell werde auch eine stärkere organisatorische An-
bindung des Kompetenzzentrums für Ernährung 
(KErn) und damit der dort angesiedelten Ge-
nussakademie an die Bayerische Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) vorbereitet. Des Weiteren sei 
auch die Leitung des KErns zwischenzeitlich neu 
besetzt worden. 

Zur Optimierung des Verwaltungshandelns seien 
wesentliche dienstaufsichtliche Abläufe und Pro-
zesse überarbeitet, neu aufgestellt sowie Verfah-
rensprozesse für die Abwicklung verschiedener 
Verwaltungsvorgänge neu konzipiert und digitali-
siert worden. Alle neuen Mitarbeiter des KErn seien 
zur Absolvierung der BayLern-Kurse „Korruptions-
prävention“, „Datenschutz“ und „IT-Sensibilisie-
rung“ verpflichtet worden. Die KErn-Leitung erhalte 
im Zuge der Anbindung an die LfL zunächst eine 
unbefristete Verwaltungskraft (QE 3) zur Unterstüt-
zung. 
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Im Rahmen dieser Fortentwicklung erfolge u. a. 
eine intensive Diskussion über die weitere inhaltli-
che und organisatorische Ausgestaltung der Ge-
nussakademie und entsprechende Weichenstel-
lungen. 

Anmerkung des ORH Das Landwirtschaftsministerium hat Maßnahmen 
eingeleitet, um an der Genussakademie zukünftig 
ein ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln sicher-
zustellen. Wesentliche Punkte wie die stärkere or-
ganisatorische Anbindung des KErn und damit der 
Genussakademie an die LfL sind allerdings noch in 
Vorbereitung. 

Die externe Evaluierung zeigt erhebliche Schwach-
stellen an der Genussakademie auf. Beispiels-
weise ist das Kursangebot entgegen der Zielset-
zung noch nicht kostendeckend; auch hinsichtlich 
Bekanntheit, Attraktivität und Wertschätzung des 
Kursangebots besteht Optimierungsbedarf. 

Nicht erfüllt sieht die Evaluation das Ziel, Experten 
der Ernährungsbranche zusammenzubringen und 
einen kreativen, interdisziplinären Austausch 
zwischen Gastronomen, Ernährungshandwerkern, 
Erzeugern und Forschern zu ermöglichen (sog. 
FoodLab). 

Welche Maßnahmen aus der laufenden Diskussion 
über die weitere inhaltliche und organisatorische 
Ausgestaltung der Genussakademie konkret abge-
leitet werden sollen, steht noch aus. Über die erfor-
derlichen Weichenstellungen sollte daher dem 
Landtag erneut berichtet werden. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
vom 21. Juni 2023 

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 
und 4 BayHO ersucht, über die Maßnahmen zur in-
haltlichen und organisatorischen Fortentwicklung 
der Genussakademie zu berichten. Dem Landtag 
ist bis zum 30.06.2024 zu berichten. 

Stellungnahme des Staatsmi-
nisteriums für Ernährung, 
Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus 
vom 25. Juni 2024 
(M-0755-1/224) 

Das KErn sei als 10. Institut der LfL seit Februar 
2023 verwaltungsmäßig und fachlich in die LfL ein-
gegliedert. Die Bereiche am KErn seien neu struk-
turiert und das Projekt Genussakademie seit Ja-
nuar 2024 in der Arbeitsgruppe „Qualifizierung & 
Genussnetzwerk“ angesiedelt worden. Zudem 
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habe eine personelle Aufgabentrennung stattge-
funden. 

Die Sommelier-Kurse seien inhaltlich überarbeitet 
und neu ausgerichtet worden. In diesen würde die 
Betonung bayerischer Produkte zum Teil noch stär-
ker hervorgehoben. Seit 2023 erfolge die Kalkula-
tion der Teilnahmegebühren gemäß den zu erwar-
tenden Kosten, eine sukzessive Annäherung an 
eine Vollkostenrechnung werde angestrebt. Die 
Kurse seien auf das Subsidiaritäts- und Wirtschaft-
lichkeitsprinzip zu prüfen und ggf. weiterhin anzu-
passen. 

Zudem würde die Ausgliederung von 
Kursangeboten geprüft. Die Genusswerkstatt sei 
eingestellt und das Food Lab Raum Null an den 
Cluster Ernährung übergeben worden. Vom Projekt 
youngStars habe sich die Genussakademie 
getrennt.  

Die Umsetzung der Maßnahmen zur 
Neuausrichtung der Genussakademie solle in einer 
erweiterten Übergangsphase bis 31.12.2027 
erfolgen. 

Die Verwaltungstätigkeiten am KErn seien gebün-
delt und in Teilen digitalisiert worden. Vorgänge 
würden nach dem Mehraugenprinzip überprüft. Zu-
dem seien verpflichtende Schulungsmaßnahmen 
eingeführt und die Qualitätskontrolle und Doku-
mentation strukturiert worden. 

Eine zweite Evaluierung des Gesamtprojekts sei 
für 2025 geplant. 

Anmerkung des ORH Mit der stärkeren Eingliederung des KErn in die LfL, 
der Bündelung und Digitalisierung von Verwal-
tungsaufgaben am KErn und den für die Mitarbeiter 
verpflichtenden Schulungen wurden Maßnahmen 
ergriffen, die ein ordnungsgemäßes Verwaltungs-
handeln sicherstellen sollen. 

Die staatlichen Zielsetzungen werden durch die in-
haltliche Überarbeitung und Neuausrichtung der 
Kursangebote stärker berücksichtigt. Mit der Neu-
kalkulation der Teilnahmegebühren wurde ein 
Schritt ergriffen, die Kurse kostendeckend anzubie-
ten. Die vom Landwirtschaftsministerium 
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angestrebte Annäherung an die Vollkostenrech-
nung sollte umgesetzt werden. 

Die Empfehlungen des ORH wurden weitgehend 
umgesetzt. 

Beschluss des Ausschusses 
für Staatshaushalt und Finanz-
fragen 
(Protokoll liegt noch nicht vor) 

Kenntnisnahme. 

 


